
1 

Tragende Gründe 

zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Richtlinie über die 

Bedarfsplanung sowie die Maßstäbe zur Feststellung von Überversorgung und 
Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung (ÄBPL-RL): 

Veranlassung der Prüfung gemäß § 34a Abs. 1 

 

 

 

Vom 18. Februar 2010 
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1. Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 101 Abs. 1 S. 1 Nr. 3a SGB V beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss Be-
stimmungen über allgemeine Voraussetzungen, nach denen die Landesausschüsse der Ärz-
te und Krankenkassen nach § 100 Abs. 3 SGB V einen zusätzlichen lokalen Versorgungsbe-
darf in nicht unterversorgten Planungsbereichen feststellen können.  

 
2. Eckpunkte der Entscheidung 

Gemäß § 34a Abs. 1 ÄBPl-RL kann der Landesausschuss einen zusätzlichen lokalen Ver-
sorgungsbedarf innerhalb eines Planungsbereichs in der vertragsärztlichen Versorgung fest-
stellen, auch wenn in diesem Planungsbereich keine Unterversorgung im Sinne der 
§§ 27 bis 33 ÄBPl-RL vorliegt. In ihrer jetzigen Fassung trifft die Regelung keine Aussagen 
über das formelle Verfahren, welches der Feststellung eines zusätzlichen lokalen Versor-
gungsbedarfs bei fehlender Unterversorgung vorausgeht. Der neue Satz 2 stellt klar, dass 
vor der Feststellung eine Prüfung des zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs erfolgen 
muss. Die Prüfung kann durch die Kassenärztliche Vereinigung, durch einen Landesverban-
des der Krankenkassen oder einer Ersatzkasse veranlasst werden. Die Zuständigkeit für die 
Durchführung der Prüfung obliegt dem Landesausschuss.  

 

3. Verfahrensablauf 

In seiner Sitzung am 28. September 2009 hat sich der UA BPL einvernehmlich für eine Än-
derung der ÄBPl-RL entsprechend dem Beschlussentwurf ausgesprochen. Das hierzu ge-
mäß § 91 Abs. 5 SGB V erforderliche Stellungnahmeverfahren wurde mit Beschluss des 
Gemeinsamen Bundesausschusses vom 15. Oktober 2009 eingeleitet. Als 
stellungnahmeberechtigte Organisationen werden die Bundesärztekammer und die Bundes-
psychotherapeutenkammer gebeten, innerhalb einer Frist von vier Wochen Stellung zu neh-
men. 

 

4. Würdigung der Stellungnahmen 

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2009 wurde der Bundesärztekammer (BÄK) und der 
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) gemäß § 91 Abs. 5 SGB V Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. 
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Mit Schreiben vom 19. November 2009 hat die BÄK dem Beschlussvorhaben ohne 
Einschränkungen zugestimmt.  

Am 17. November 2009  hat die BPtK mitgeteilt, dass sie keine inhaltlichen Bedenken 

gegen die vorgesehene Richtlinienänderung habe. Gleichzeitig hat sie angeregt zu 

prüfen, ob die Ergänzung des § 34 a Abs. 1 ÄBPL-RL um einen neuen Satz 2 nicht 

überflüssig sei. Nach dem Verständnis der BPtK regele § 34a der Bedarfsplanungs-

Richtlinie das Verfahren im Rahmen der Feststellung eines zusätzlichen lokalen Ver-

sorgungsbedarfs in nicht unterversorgten Planungsbereichen bereits in Absatz  4. 

Dieser gelte ausweislich seines Wortlauts ausdrücklich auch für den Fall, dass die 

Voraussetzung des Absatzes 3 nicht erfüllt seien und damit auch für Fälle des Absat-

zes 1. Insofern würde einem neuen Satz 2 in Absatz 1 kein neuer Regelungsgehalt 

zukommen. 

Nach eingehender Beratung der Auffassung der BPtK hat sich der Unterausschuss 

Bedarfsplanung in seiner Sitzung am 27. Januar 2010 einvernehmlich für die geplan-

te Richtlinienänderung ausgesprochen. Gemäß § 34a Abs. 1 ÄBPL-RL kann der Lan-

desausschuss einen zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf innerhalb eines Pla-

nungsbereiches feststellen, auch wenn in diesem Planungsbereich keine Unterver-

sorgung im Sinne der §§ 27 bis 33 vorliegt. Dieser Feststellung muss eine Prüfung  

des  Vorliegens der Voraussetzungen eines zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs 

vorausgehen. Der neue Satz 2 in Absatz regelt im Sinne einer Klarstellung, dass die-

se Prüfung ausschließlich  auf Veranlassung der Kassenärztlichen Vereinigung oder 

eines Landesverbandes der Krankenkassen oder einer Ersatzkasse erfolgen kann. 

Für die Überprüfung zeichnet sich allein der Landesausschuss zuständig.  

 

Berlin, den 18. Februar 2010 

Gemeinsamer Bundesausschuss 

gem. § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 
 
 
 

Hess 
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5. Dokumentation des gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmeverfahrens  
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